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Die Forderung nach einer „adäquaten" Verkehrsordnung

Prof. Dr. Dr. Paul Berkenkopf, Köln

Die Auseinandersetzung mit meinem Aufsatz „Ver
kehrsordnung und Marktwirtschaft" im Mai-Heft 

1955 des „W irtschaftsdienstes“, die Herr Dr. Ziegler 
im vorstehenden A rtikel vornimmt, veranlaßt mich zu 
einigen kritisd ien  Gegenbemerkungen. Dabei kann ich 
mich auf die Gesichtspunkte, in denen eine Verschie
denheit der Anschauung zwischen H errn Dr. Ziegler 
und mir besteht, und auf die mir besonders eklatant 
erscheinenden Unrichtigkeiten in seiner Erwiderung 
besdiränken.
In mancher Hinsicht rennt Dr. Zieglers Polemik offene 
Türen ein, so wenn er darauf hinweist, daß an den 
Schifferbörsen, etwa der Baltic-Exchange in London, 
„die Preisbildung im Rahmen strikt geregelter Usan
cen nad i privatw irtsdiaftlidien Grundsätzen des freien 
M arktes" erfolge. Das habe ich nie bestritten. Ich habe 
ausdrücklidi darauf hingewiesen, daß meine Ausfüh
rungen sid i auf den innerstaatlichen Verkehr und 
nicht auf den zwischenstaatlichen erstredcen, in 
dem naturgemäß staatliche Verkehrsregelungen (von 
Sidierheitsvorschriften abgesehen) nur sehr schwer, 
wenn überhaupt durchzuführen sind. Immerhin darf 
ich bemerken, daß (was Herr Ziegler nicht unbekannt 
sein dürfte) in der Seeschiffahrt durch private Verein
barungen zwischen den Beteiligten im Linienverkehr 
der Großteil der Fraditen audi heute w ieder in Konfe
renzen festgesetzt, also dem freien M arktwettbewerb 
entzogen ist, und daß diese internationalen Konfe
renz-Vereinbarungen sich immer mehr ausbreiten. 
Schätzungsweise werden heute 40—50 “/o aller Güter- 
sdiiffahrtsleistungen im Liniendienst gefahren, und 
davon sind die weitaus meisten durdi Konferenzraten 
geregelt.

D IE  K O S T E N  D ER  V ER K EH R S W E G E

W enn Dr. Ziegler weiterhin bemerkt, daß die heutige 
Bundesbahn ihre Verkehrsanlagen ebenso aus Steuer
m itteln der öffentlidien Hand erbaut habe, wie der 
Kraftwagen die Straße, so müßte ihm ein wenig Nadi- 
denken zeigen, daß das n id it stimmt. Abgesehen von 
den ersten  Jahrzehnten ihrer Entwidilung haben die 
Eisenbahnen ihre W ege aus ihren eigenen über- 
sdiüssen finanziert; sie haben es zum großen Teil 
auch dann noch getan, als ihnen ihre Monopolstellung 
durch den Kraftwagen weitgehend zerstört war. Wenn 
sie, w ie heute die Deutsche Bundesbahn, dazu nidit 
mehr in der Lage sind, so ist das vorwiegend aus der 
Tatsache zu erklären, daß ihre W ettbewerbslage vor 
allem gegenüber dem Kraftwagen durch einseitige 
Auflagen, die sie zu tragen haben, gesdiwädit ist. 
W enn in diesem Zusammenhang von Herrn Ziegler 
darauf hingewiesen wird, daß dodi auch die Bundes
bahn in beträditlichem  Umfang die Straßen benutze 
(z. B. für den Kuhlemeyer-Roller und etwa 3 700 Auto
busse und mit einem Vielfachen an Güterfahrzeugen 
jeder Art), so darf man dodi darauf hinweisen, daß

diese Inansprudinahm e der Straßen durch die Eisen
bahn in Deutschland wie auch in anderen Ländern nur 
einen minimalen Anteil am gesamten Straßenverkehr 
ausmadit.
Daß Binnenschiffahrt, Straßen- und Flugverkehr die 
ihnen anzurechnenden volkswirtschaftlidien Kosten 
heute n id it decken, ist jedenfalls für die Bundesrepu
blik die übereinstim mende Meinung aller namhaften 
deutsdien V erkehrsw issensdiaftler. W enn demgegen
über Herr Dr. Ziegler die Rechnung des „Forums der 
V erkehrsteilnehm er", einer reinen Interessentenorga
nisation der Autom pbilindustrie und des Kraftver
kehrs, anführt, nadi der sich für den Kraftverkehr eine 
Überleistung an Abgaben von 525 Mill. DM im Jahre 
1955 ergeben soll, so hat das mit der von H errn Zieg
ler vielgerühm ten „Objektivität" nidits mehr zu tun. 
H err Ziegler hätte  sich zudem mit der durch alle inter
nationalen Untersuchungen der letzten Jahre  (in 
Deutsdiland, Frankreidi, der Schweiz, den USA und 
anderen Ländern) erhärteten Tatsadie auseinander
setzen müssen, daß gerade die die Straßen in beson
derem Maße in Anspruch nehm enden schweren Last
wagen und Omnibusse nur einen besonders geringen 
Teil der durch sie der Gesamtheit durdi den Straßen
bau und die Straßenunterhaltung erwachsenden Kosten 
tragen. (Die Ergebnisse schwanken in  den einzelnen 
Untersudiungen zwisdien einem Minus von 30 und 
60 Vo.)
W enn ich in meinem Aufsatz darauf hingewiesen 
habe, daß auch der Luftverkehr durch die Anlage der 
Flugplätze, die Flugsicherung usw. praktisch in der 
ganzen W elt staatlid i subventioniert w ird und werden 
muß, weil eine tatsächliche Rentabilität (auch in den 
USA!) mit wenigen Ausnahmen nodi n id it erreicht ist, 
so ist das eine Tatsache, die Herrn Ziegler bekannt 
ist. Er irrt aber, wenn er glaubt, daß ich daraus die 
Folgerung gezogen hätte, man solle diesen Luftver
kehr nidit betreiben bzw. nicht entwidieln. H ier ist 
eben aus den versdiiedensten Gründen eine öffent- 
lidie Subvention notwendig, bis einmal eine Renta
bilität erreicht ist. Manche Linien werden aber audi 
in Zukunft unterstützungsbedürftig bleiben — und 
trotzdem erhalten bleiben, weil übergeordnete Ge
sichtspunkte es als w ünsdiensw ert oder notwendig er
scheinen lassen —, eine These, die durdiaus auf der 
Linie meiner allgem einen Ausführungen liegt.

B E R E C H N U N G  D E R  V O L K S W IR T S C H A F T L IC H E N  K O S T E N  

Mit H errn Ziegler bin ich durchaus einer M einung dar
über, daß sid i die volksw irtsdiaftlidien Kosten für 
jeden einzelnen Transportakt n id it sdiätzen lassen. 
Idi habe das auch nie behauptet. W enn sidi audi die 
Kosten des einzelnen V erkehrsaktes n id it sdiätzen 
lassen, so ist doch eine einigermaßen zuverlässige und 
für die Verkehrspolitik ausreidiende volkswirtsdiaft- 
liche Rechnung über die Kosten und Leistungen der
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einzelnen Verkehrsm ittel in ihrer Gesamtheit möglich. 
Die staatliche ausgleichende Verkehrspolitik, muß ge
rade an diese Tatsache anknüpfen und durch mög
lichste Gleichmachung der volkswirtschaftlichen Kosten 
der einzelnen Verkehrszweige erst die Voraussetzung 
für einen echten W ettbewerb schaffen. Dazu ist es 
aber notwendig, daß offenbar vorhandene Sonderbe
lastungen bestimm ter Verkehrsmittel, die diese allein 
zu tragen haben (gemeinwirtschaftliche Lasten), oder 
Ungleichmäßigkeiten in  der Tragung der anteilsmäßi
gen W egekosten seitens der einzelnen Verkehrsm ittel 
durch die staatliche V erkehrspolitik ausgeschaltet 
werden. Gerade H err Ziegler als überzeugter M arkt
wirtschaftler sollte für diese Grundforderung volles 
Verständnis haben. Sie ist allerdings nicht die Forde
rung der Autom obilindustrie und der Kraftverkehrs
wirtschaft — aus leicht begreiflichen Gründen.
In seinen Ausführungen über die mangelnde Elasti
zität des Verkehrsangebotes stimmt Dr. Ziegler w eit
gehend mit mir überein, während er bei der Nach
frage meinen Ausführungen glaubt widersprechen zu 
müssen. Dabei gehen seine Bemerkungen aber an 
meinen Darlegungen vorbei. Ich habe ausdrücklich er
wähnt, daß Preisänderungen einzelner Verkehrsm ittel 
durchaus eine V ersdiiebung der Nachfrage von einem 
zum anderen Verkehrsm ittel mit sich bringeni idi 
habe nur behauptet, daß die Nachfrageelastizität im 
V erkehr im ganzen geringer sei als im Durchschnitt 
der übrigen Wirtschaft. Das gilt im großen gesehen 
nicht nur für den Güter-, sondern auch für den Per
sonenverkehr (den Erholungs- und Ausflugsverkehr 
vielleicht ausgenommen). Es läßt sich auch durdi ge
nauere A nalyse der V erkehrsstatistiken empirisch 
nachweisen.

Das Verkehrsfinanzgesetz von 1955 habe ich hier nicht 
zu verteidigen. Ich halte es sogar für nicht ausreichend 
und sehe eine höhere Belastung des Straßenverkehrs, 
vor allem des schweren Lastkraftwagens, im Interesse 
der Aufbringung der Straßenkosten als notwendig an. 
Es mutet aber etwas merkwürdig an, wenn Herr Zieg
ler als Argum entation gegen dieses Gesetz bemerkt, 
„daß fast alle V erkehre, vor allem aber die Eisenbahn, 
des Straßenverkehrs nicht entraten können, weil er 
die Zu- und Abfuhr von Passagieren und Gütern be
sorgen muß“. Diese Argum entation heißt doch das 
Kind mit dem Bade ausschütten! Niemand, auch nicht 
die Deutsche Bundesbahn, hat ein Interesse am Ver
schwinden des Kraftverkehrs, im Gegenteil wird auch 
von ihrer Seite seine absolute Notwendigkeit für die 
Bewältigung des Nah- und Flächenverkehrs anerkannt. 
Es geht nur darum, ihn an den Stellen und in dem 
Umfange einzusetzen, wo er unter Tragung seiner vol
len volkswirtschaftlichen Kosten (für den ganzen Ver
kehrszweig gesehen) rationell arbeiten kann. Die ihm 
durch das Verkehrsfinanzgesetz auf erlegten Belastun
gen genügen meines Erachtens noch nicht, um, wenig
stens für den schweren Lastkraftwagen und den 
schweren Omnibus, die Kosten zu decken. Das ist das 
tatsächliche Problem.

T A R IF P O L IT IK

W idersprechen muß ich Herrn Ziegler auch, wenn er 
meint, daß das Privatbahnsystem  (etwa in den USA) 
gegen Tarifbindungen sei. Die Eisenbahnen in den 
USA haben schon seit m ehreren Jahrzehnten um die 
Genehmigung gekämpft, regionale Traffic Associa
tions, das sind Tarifverbände, zu bilden, die den Preis
wettbewerb unter den Bahnen der betreffenden Ge
biete beseitigen sollten. Nachdem solche Associations 
lange Jahre  hindurch unter stillschweigender Duldung 
durch die In terstate Commerce Commission gearbeitet 
haben, wurden sie im Jah re  1948 durch das sog. Reed- 
Bulwinkle Law legalisiert und damit auch offiziell von 
dem M onopolverbot des Sherman A ct befreit. Heute 
w erden die Eisenbahntarife in den USA durchweg von 
solchen O rganisationen der In terstate Commerce Com
mission gegenüber vertreten, und nur noch bei Einzel
tarifen, besonders Ausnahmetarifen, von den einzel
nen Eisenbahngesellschaften direkt. Damit ist prak
tisch der Tarif-W ettbewerb zwischen den Eisenbahnen 
in den USA ausgeschaltet. Etwas Ähnliches gilt für den 
m otorisierten Straßenverkehr, wo der gewerbsmäßige 
V erkehr (im wesentlichen die sogenannten Common 
Carriers, die H auptrepräsentanten des gewerblichen 
Straßenverkehrs) auch überall Tarifverbände gebildet 
haben, die der Interstate Commerce Commission ein
heitliche Vorschläge über die Tarifgestaltung für den 
regelmäßigen V erkehr machen. Das Gleiche gilt für 
die Tarife der großen Fluggesellschaften (der Trunk- 
Lines) im nationalen Verkehr, zugleich für den inter
nationalen V erkehr in den auf freiwilliger Basis fest
gesetzten Preisen der lATA. Auch in den USA gibt es 
trotz der vielgenutzten Möglichkeit, daß jeder In ter
essierte bei der In terstate Commerce Commission Ein
spruch gegen irgendeinen Tarif im innerstaatlichen 
V erkehr einlegen kann, keine freie Marktwirtschaft 
auf dem weitaus größten Teil des Verkehrs. Es gibt 
nur allgem eine Bestimmungen, wonach die V erkehrs
preise „just and reasonable“ sein müssen, und dar
über ha t die Interstate Commerce Commission zu 
wachen. Die tatsächliche Auslegung dieser General
klausel zeigt aber immer wieder, daß sie sich keines
wegs grundsätzlich an einem „M arktpreis" für die V er
kehrsleistungen ausrichtet. Der ist gar nicht feststell
bar, da die V erkehrspreise zum größten Teil in Traffic 
Associations beschlossen werden und dann der staat
lichen Genehmigung unterliegen und nicht im freien 
W ettbewerb zustande kommen. Es ist auch keines
wegs so, daß die Eisenbahnen der USA nach rein kauf
männischen Prinzipien betrieben werden. A udi sie 
haben gemeinwirtschaftliche Auflagen, wie die Beför
derungspflicht, den Tarifzwang, die Betriebspflicht 
und ein weitgehendes V erbot von Tarifdiskriminierun- 
gen, die an sich durchaus in ihrem „kaufm ännisdien“ 
Interesse lägen. Auch in den USA können die Eisen
bahnen nur dann unrentable Strecken stillegen, wenn 
die Interstate Commerce Commission es gestattet. 
M ehr als ein dahingehender A ntrag ist in den letzten 
Jahren von dieser Kommission abgelehnt worden.
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eben dann, wenn durch die Stillegung die Verkehrs
bedienung des betreffenden Gebietes stark gefährdet 
wäre.
W idersprechen muß ich H errn Ziegler audi, wenn er 
mir vorwirft, ich berücksichtige nicht den technischen 
Fortschritt, den der Kraftverkehr in das moderne V er
kehrssystem  gebracht habe. Dieser technische Fort
schritt, soweit er ein wirklich echter ist und die Kosten 
aufbringen kann, die er verursacht, w ird von mir 
durchaus bejaht. Soweit der Kraftwagen wirklich in 
der Lage ist, volkswirtschaftlich (unter Anrechnung 
der vollen. Kosten, einschließlich der anteilmäßigen 
W egekosten, unter Berüdisichtigung allerdings auch 
der Kosten, die durch die hohen Verluste an Menschen
leben und an Gütern entstehen, die er durch seine 
hohen Unfallziffern mit sich bringt) billiger zu arbei
ten  als die Eisenbahn, wird man diesem echten tech
nischen Fortschritt seine Chance geben müssen — 
aber auch nur dann und insoweiti 
Sind diese V oraussetzungen nicht erfüllt, dann ist das 
Gerede vom „Technischen Fortschritt“ eine gedanken
lose Phrase im Munde der Interessenten oder der
jenigen, die sich bewußt oder unbewußt auf ihre Seite 
stellen. W enn H err Ziegler in diesem Zusammenhang 
sagt: „Hätten die Postkutscher vor mehr als hundert 
Jahren  ihre Fahrzeuge mit Gummireifen und selbst 
mit schwer gepolsterten Sitzen versehen, so hätten  sie 
im Zuge des technisdien Fortschrittes dennoch nicht 
die Eisenbahnen in  ihrem gewaltigen Aufstieg hindern 
können", so unterschreibe id i das hundertprozentig! Es 
ist nur ein immerhin beträchtlicher Unterschied zwi
schen der Konkurrenz des Pferdefuhrwerks und der 
Eisenbahn auf der einen Seite und der Eisenbahn und 
des Kraftwagens auf der anderen Seite!

MARKTV/IRTSCHAFT UND DIRIGISMUS

Ich betone noch einmal die Ausführungen meines Auf
satzes im Schlußkapitel „Staatliche Verkehrsordnung", 
wonach der Staat bei seiner Einflußnahme auf den 
V erkehr im Rahmen des Möglichen markttechnische 
M ittel anwenden muß, daß er aber dort, wo diese 
M ittel versagen, auch direkte verwaltungsmäßige Ein
griffe durchführen muß. Herrn Ziegler wird der Begriff 
der „Ordnungstaxe" aus der Preistheorie bekannt sein, 
und ebenso die Tatsache, daß der Staat dort, wo sich 
aus der M arktsituation im W ettbewerb ein echter 
M arktpreis wegen irgendwelcher Störungen und Hem
mungen nicht ergeben kann (und das ist auf dem Ver
kehrsgebiet wegen der Ungleichheit der W ettbewerbs
bedingungen durchaus der Falll), durch Ordnungstaxen 
sich an den bei freier Konkurrenz und gleichen 
Kostengrundlagen des W ettbewerbs zustandekommen
den Preisen orientieren muß. Der Staat bzw. die staat
lichen V erkehrsm ittel werden aber oft, wenn es für 
das Gemeinwohl notwendig ist, auf dem Verkehrs
gebiet auch zu „echten“ Taxen, d. h. zu Preisfestsetzun
gen für bestimmte Verkehrsleistungen u n t e r  Zu
satzkosten, also zu echten Subventionen greifen müs
sen, etwa bei Unterkosten-Ausnahmetarifen zum 
Schutz bestimm ter Wirtschaftszweige bzw. -betriebe

und bestim m ter notleidender Gebiete. Es ist ein auch 
in der Theorie überwundener Standpunkt, daß ein 
„freier“ M arkt unter allen Umständen und überall die 
beste A rt der Produktion und Verteilung der Güter 
und D ienstleistungen garantiere. Es wird immer Ge
biete und Teile der W irtschaft geben, die bei völlig 
freier M arktwirtschaft gegenüber anderen ins H inter
treffen käm en und bei denen daher staatliche Ord
nungseingriffe u. a. auch in die Preisgestaltung not
wendig sind. Zu diesen Gebieten gehört auch der 
Verkehr.
Ein Blick in das Verkehrs w i s s e n s c h a f t l i c h e  
Schrifttum dürfte davon überzeugen, daß das die über
einstimmende Ansicht a l l e r  nam haften V ertreter der 
deutschen Verkehrswissenschaft ist. Es ist auch die 
Praxis in allen Ländern, auch in solchen mit grundsätz
lich liberaler W irtschaftspolitik, w ie in den USA. Ver
schieden ist nur das Maß der staatlichen Lenkungs
maßnahmen.
Man kommt den vielfachen Problemen, die der 
moderne V erkehr stellt, nicht dadurch auf den Grund, 
daß man eine „freie, soziale Marktwirtschaft" einer 
„dirigistischen W irtschaftsauffassung" entgegensetzt. 
Das wirkliche Leben w iderstrebt der radikalen Durch
führung des einen wie des anderen Grundprinzips. Es 
ist viel zu differenziert und vielgestaltig, als daß es 
sich mit einem einzigen Prinzip auch im Gebiete der 
Wirtschaft m eistern ließe. Auch wenn man, wie ich, 
grundsätzlich das Prinzip der sozial verpflichteten 
M arktwirtschaft bejaht, kommt man doch nicht umhin, 
auf gewissen Gebieten der W irtschaft zeitweise oder 
dauernd ergänzend verwaltungsmäßige Eingriffe im 
Siime einer Lenkung zur Herstellung einer dem Ge
setzgeber vorschwebenden richtigen Ordnung anzu
wenden. Das gilt nicht zuletzt für das Gebiet des Ver
kehrs. W enn Dr. Ziegler fragt, was ich unter einer dem 
V erkehr adäquaten Ordnung verstünde, so möchte ich 
ihm antworten, daß ich darunter, eine solche Ordnung 
verstebe, die die einzelnen V erkehrsm ittel so einsetzt, 
daß sie, jedes in  seiner A rt und nach seiner Leistungs
fähigkeit, in Zusammenarbeit und fairem W ettbewerb 
für die Gesamtheit das Beste leisten können. Diese 
Ordnung kann auf Grund der besonderen Gegeben
heiten des V erkehrs nicht in einem System freier 
M arktwirtschaft im V erkehr herbeigeführt werden, 
sondern nur durch die ordnende Hand des Staates, und 
zwar sow eit w ie eben möglich mit „marktmäßigen" 
Mitteln, im wesentlichen durch Beeinflussung der 
Kosten der V erkehrsm ittel durch den Staat oder durch 
Festsetzung von Verkehrspreisen, die (als „Ordnungs
taxen“) einem „Gleichgewichtspreis" entsprechen (der 
sich am V erkehrsm arkt auf vielen Teilmärkten nicht 
bei völliger Freiheit der Preisbildung bilden kann). 
W enn H err Dr. Ziegler in seinem Schlußabsatz be
merkt, er sei mit mir darin einig, daß ohne die ord
nende Hand des Staates ein m oderner V erkehr nicht 
mehr denkbar sei, daß es aber auf das „Wie" dabei 
ankomme, so bestehen Differenzen zwischen ihm und 
mir nur hinsichtlich der Methoden. Ich bin, wie schon
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erwähnt, der Meinung, daß der Staat dabei (soweit 
eben möglidi!) mit m arkttedm isdien M itteln (vor allem 
durdi V eränderung der K ostenstruktur und -höhe 
durdi Steuern und Abgaben auf der einen Seite, durdi 
Entlastung von Sonderlasten, etwa von politisdien 
Lasten bei der Bundesbahn auf der anderen Seite, aber 
bei A ufrediterhaltung der grundsätzlldien Freiheit der 
V erkehrsnutzer in  der W ahl des Verkehrsmittels) 
eine ausgleidiende V erkehrspolitik treiben soll. Idi 
bin allerdings audi der Meinung, daß der Staat u. U. 
audi zu verwaltungsmäßigen Eingriffen in die Ver- 
kehrsw irtsdiaft genötigt wird, wenn an einer bestimm
ten Stelle die m arkttedm isdien Eingriffe versagen 
bzw. n id it ausreidien (etwa hinsiditlidi einer Ein- 
sdiränkung des W erkfernverkehrs mit Kraftwagen auf 
das Volks- und verkehrsw irtsdiaftlidi riditige Maß, 
oder bei der Preisgestaltung auf Spezialgebieten). 
Das sdiw ere Gesdiütz des „Anti-Dirigismus", das Herr 
Ziegler zum Sdiluß seines Aufsatzes gegen m idi auf
fährt, w ährend er sid i selbst als V ertreter der „freien.

sozialen M arktw irtsdiaft" bezeidinet, sdiießt ins Leere, 
weil id i einen allgemeinen „Dirigismus" w eder auf 
dem Gebiet des V erkehrs nodi auf anderen Gebieten 
der W irtsdiaft vertrete, sondern nur dort, wo die unge
regelte M arktw irtsdiaft und unter Umständen audi 
die „soziale M arktwirtsdiaft" n id it die beste Lösung 
darstellt. Soldier Gebiete gibt es außer dem V erkehr 
nodi einige andere, wie die Klein-W ohnungs-W irt- 
sdiaft. Teile der Landwirtsdiaft, die Gas-, W asser- und 
Elektrizitätswirtsdiaft, um nur einige zu nennen. Das 
sind dann Fragen der reinen Zwedcmäßigkeit und nidit 
der „W eltansdiauung“!
Man kann aus einem riditigen Grundsatz einen Fetisdi 
madien, und das geschieht, wenn man die „soziale 
M arktw irtsdiaft" zum Generalprinzip erhebt, ohne 
Rüdssidit auf die besonderen Gegebenheiten und For
derungen bestimm ter Teile des gesellschaftlidien 
Lebens. W enn Herr Ziegler eine soldie Ansdiauung 
„Dirigismus" nennt, dann will idi m idi gern als „Diri- 
g isten“ bezeidinen!

Summary; T h e  D e m a n d  o f  a n  
A d e q u a t e  T r a n s p o r t  O r d e r .  
This is Professor Berkenkopf's reply to 
the criticisms brought forward in  the 
foregoing article to his contribution to 
the M ay edition of this journal. In 
dealing w ith the rem arks of his critic 
in detail the author again underlines 
his demand of an "adequate" ordering 
of the transport system by the State 
and em phatically re jects the im putation 
that he was an advocate of general 
dirigisme. It was only where a free and 
socially orientated market-economy was 
Incapable of guaranteeing a reasonable 
and smooth functioning of the m arket 
mechanism th a t he was in fact advocat
ing a  State order, and even admin
istrative m easures if necessary, to en
sure this smooth functioning. That, 
however, was the view  held by  con
tem porary transport scientists in all 
countries.

Résumé: R e v e n d i c a t i o n  d ' u n e  
r é g l e m e n t a t i o n  a d é q u a t e  
d e s  t r a n s p o r t s .  — Dans l’article 
présent, l'auteur, M. le Prof. Berken- 
kopf, répond à la critique de M. Zieg
ler que celui-ci a rédigé après la lec
ture d 'un  autre article du Prof. Ber- 
kenkopf publié dans l'édition Mal de 
notre périodique. Nos lecteurs trouve
ront l'article  de M. Ziegler aussi dans 
l'édition présente. M. le Prof. Berken- 
kopf tait passer un  examen critique 
aux arguments de M. Ziegler. Il ré
pète sa revendication d 'une régle
m entation « adéquate » des transports 
par l'Etat, mais il se défend énergique
ment contre le reproche d 'ê tre  partisan  
d 'un  dirigisme total. En précisant sa 
position l'au teur explique qu'il vote 
pour une intervention de l'E tat seule
ment dans les circonstances, où l'éco
nomie du marché libre et sociale se 
trouve hors d 'é ta t de garantir un fonc
tionnem ent sans heurts du marché. 
C 'est uniquem ent pour des cas pareils 
qu'il recommande une réglementation 
par l'E tat e t même des m esures ad
m inistratives. L 'auteur souligne qu 'avec 
cette opinion il se trouve d 'accord 
avec la  conception moderne des ex
perts de tous les pays.

Resumen: L a  e x i g e n c i a  d e  u n a  
o r d e n a c i ó n  d e  t r á f i c o  a d e 
c u a d a .  El articulo contiene la  replica 
del Prof. Berkenkopf a la  crítica que, 
en el artículo que antecede, se for
mula contra su artículo que había sido 
publicado en la  edición de mayo de 
esta  revista. Discutiendo detallada
mente las exposiciones de su crítico, 
el autor vuelve a subrayar la  exigen
cia de una ordenación de tráfico „ade
cuada" promulgada por el Estado, y  
rechaza decididamente la  afirmación 
que el sea partidario  de un  general 
dirigismo. Solamente, donde una libre 
y  socialmente obligada economía de 
mercado seria incapaz de garantizar 
un razonable y  libre ritmo de desar
rollo del mercado, aboga en favor de 
una ordenación estatal que garantizaría 
la libre actividad del mercado, que en 
caso de necesidad sería garantizada 
por medidas adm inistrativas. Esto sea 
la  opinion de la actual ciencia de trá 
fico en todos los paises.
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